
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/5/6 5Ob506/85,
14Os141/01

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1986

Norm

ABGB §1301

AnfO §2

KO §28

Rechtssatz

Vorsätzliches Handeln des Schuldners im Zusammenwirken mit anderen Gläubigern zum Zwecke der Benachteiligung

eines Gläubigers ist fraglos rechtswidrig, denn der Gesetzgeber mißbilligt dies in § 2 AnfO und § 28 KO ausdrücklich.

Gemäß § 1301 ABGB haften Mittäter für den von ihnen verursachten Schaden solidarisch.

Entscheidungstexte

5 Ob 506/85

Entscheidungstext OGH 06.05.1986 5 Ob 506/85

Veröff: JBl 1986,514 = ÖBA 1986,636 = SZ 59/79

14 Os 141/01

Entscheidungstext OGH 03.12.2002 14 Os 141/01

Auch; nur: Vorsätzliches Handeln des Schuldners im Zusammenwirken mit anderen Gläubigern zum Zwecke der

Benachteiligung eines Gläubigers ist fraglos rechtswidrig, denn der Gesetzgeber mißbilligt dies in § 2 AnfO und §

28 KO ausdrücklich. (T1)
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